
KULTUR  
SCHAFFT  
URBANE  
ZUKUNFT

Die Stadt Graz lädt Akteurinnen und Akteure sowie  
Einrichtungen aus Kunst und Wissenschaft aller Sparten zur 
Einreichung von Projekten zum Graz Kulturjahr 2020 ein.

Das Graz Kulturjahr 2020 umfasst den gesamten  
Jahreszeitraum und Stadtraum Graz.

Die Ausschreibungsfrist endet am 18. März 2019 um 12 Uhr.

kultur.graz.at/2020

http://www.kultur.graz.at/
http://kultur.graz.at/2020/


ÜBERLEGUNGEN ZUM KULTURJAHR

Graz ist die zweitgrößte Stadt Österreichs und eine der am schnellsten wach-
senden des Landes. Mit vielen anderen europäischen Städten teilt Graz die 
ähnlichen, virulenten Fragen eines urbanen Lebens, in dem sich spezifische 
lokale Gegebenheiten mit globalen Entwicklungen gegenseitig bedingen, 
von Migration und Diversität bis hin zu den Auswirkungen der Digitalisierung. 
Die Menschen sind mit vielgesichtigen, teils stark gegensätzlichen Alltagsrea-
litäten konfrontiert, insbesondere im Hinblick auf soziale und kulturelle Unter-
schiede, begrenzten und leistbaren Wohnraum, Klimawandel und Schutz 
vor Umweltkatastrophen, Entwicklungen in Bildung, Gesundheit, Mobilität, 
erneuerbarer Energieversorgung, Ernährung, digitalen Raum u.v.m.

Graz Kulturjahr 2020 bietet unter dem Motto „Kultur schafft urbane  
Zukunft“ die Chance zur Teilhabe am gesellschaft lichen Gestaltungsprozess 
und zur kritischen (Selbst-) Befragung, wie wir in Zukunft (gemeinsam)  
leben wollen.

Im Hinblick auf die Komplexität unserer Lebenswelt und der Dependenzen 
unserer Alltagsrealitäten ermutigt das Grazer Kulturjahr 2020 zur Entwick-
lung visionärer Ideen und Entwürfe. 
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1. GRAZ KULTURJAHR 2020

Der Gemeinderat der Stadt Graz, Österreich, hat mit dem Graz Kulturjahr 2020 einen 
Schwerpunkt beschlossen, der Projekte aus Kunst und Wissenschaft an der Schnittstelle 
urbane Entwicklung/Kultur/Kunst fördert. Die Stadt Graz hat dazu das Büro  
„Kulturjahr 2020“ im Kulturamt eingerichtet. 

Die programmatische Leitung und Auswahl der zu fördernden Projektanträge  
obliegt dem Programmbeirat unter dem Vorsitz des Programm-Managers. 

Die Genehmigung zur Freigabe der Fördergelder wird auf Antrag des  
Kulturreferenten durch den Stadtsenat bzw. Gemeinderat erteilt.

2. PROGRAMMATISCHER FOKUS

Wir suchen innovative, interdisziplinäre und/oder partizipative Projekte aus Kunst und  
Wissenschaft. Besonders erwünscht sind Kooperationen. Partnerinnen und Partner können 
aus Graz sowie dem In- oder Ausland stammen.

Vielschichtige Paradigmenwechsel und gesellschaftliche Polarisierungen stellen das  
kollektive Selbstverständnis gegenwärtig vor große Herausforderungen.  
Der Call möchte Kunst und Wissenschaft dazu einladen, die Grazer Bürgerinnen und  
Bürger durch relevante Projekte in vielfältiger Weise für Zukunftsthemen zu sensibilisieren 
und dadurch ihre Handlungsmacht zu stärken.
 
Die gemeinsame Beschäftigung mit dem Thema kann ein beispielgebender Impuls zur  
gesellschaftlichen Kohäsion in Zeiten der Segmentierung und Fragmentierung sein und 
damit ein wesentlicher Faktor in einer nachhaltigen Stadtentwicklung, mit dem Ziel einer 
gemeinsamen hohen Lebensqualität.

Im Mittelpunkt des Calls Graz Kulturjahr 2020 steht die Frage, welche urbane Zukunft für 
Graz in den nächsten zwanzig Jahren wünschenswert ist und wie dazu Kunst und Wissen-
schaft maßgeblich beitragen können. Es wird erwartet, dass den Einreichungen ein ganz-
heitlicher Ansatz zugrunde liegt, wobei u.a. folgende Fragen relevant erscheinen:

Werden herkömmliche Wirtschaftsmodelle im Hinblick auf das Bevölkerungswachstum 
und den Klimawandel zukünftig ausreichen, oder müssen neue Strategien und Modelle für 



5

wirtschaftliche Entwicklungen erdacht und implementiert werden? Welche Arbeitsbereiche 
wünschen wir uns für Menschen vor dem Hintergrund der Automatisierung durch künstliche 
Intelligenz und Roboter? Wie können Kunst und Wissenschaft soziale Ungleichheit ver-
ringern und zu nachhaltiger Integration beitragen? Können uns digitale Technologien zu 
besseren Menschen machen? Wie können Kunst und Wissenschaft und ihre Einrichtungen 
Trägerinnen und Träger gesellschaftlichen Wandels werden und eine breite Bevölkerung 
erreichen? Welche Auswirkungen auf unsere urbane Zukunft in Graz hat ein mögliches Ver-
schwinden von zeitlichen und räumlichen Grenzen, z. B. in den Bereichen Wohnen, Arbeit 
und Freizeit? Wie können Visionen für die Gestaltung neuer Stadtteilgebiete aussehen, 
auch im Lichte der demografischen Entwicklung? Welche neuen Formen direkter Demo-
kratie und Beteiligung wünschen wir uns, wie sehen diese aus und welche Auswirkungen 
haben sie auf die urbane Zukunft der Stadt? Wie lässt sich der Schutz der Privatsphäre mit 
dem Bedürfnis nach Sicherheit im öffentlichen Raum vereinbaren? Wie kann die Ausein-
andersetzung mit der eigenen Geschichte und dem kulturellen Erbe in die Gestaltung der 
Zukunft einfließen? Inwiefern können Kunst und Wissenschaft zur Bewusstmachung psycho-
sozialer Zustände unserer Gesellschaft beitragen und damit ihre Resilienz stärken? Wie viel 
Natur braucht Graz? Welche Utopien können entwickelt werden für die urbane Zukunft in 
einer europäischen Stadt wie Graz?

Im Sinne der thematischen Ausrichtung soll das Kulturjahr 2020 GANZ GRAZ erreichen. 

Dementsprechend bieten unbekannte/neue öffentliche Räume, außergewöhnliche Formate 
sowie Veranstaltungen mit niederschwelligem Zugang die Chance zur Erweiterung des 
künstlerischen und wissenschaftlichen Spektrums und zur nachhaltigen Stärkung des  
kulturellen Austauschs in der Stadt, auch über das Kalenderjahr 2020 hinaus.

Im Sinne einer überregionalen Relevanz erscheinen daher Projekte als besonders  
förderwürdig, die von einem künstlerischen bzw. wissenschaftspraktischen „business as 
usual“ abweichen, neue Wege gehen, visionäre Betrachtungen anstellen oder innovative 
Modelle zur Überwindung kultureller Segregation aufzeigen. 

Begrüßenswert sind auch Projekte, die die spezifische Stadtteilkultur der jeweiligen Bezirke 
bedenken oder den öffentlichen Stadtraum selbst zum Thema machen, ebenso wie Projekte, 
die im Spannungsfeld zwischen „live experience“ und digitalem Raum anzusiedeln sind.

Angestrebt wird eine ausgeglichene jahreszeitliche sowie städteräumliche  
Dramaturgie des Gesamtprogramms Graz Kulturjahr 2020.
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3. AN WEN RICHTET SICH DER CALL? 

Der Call richtet sich an Akteurinnen und Akteure sowie Einrichtungen aus Kunst und  
Wissenschaft aller Sparten. Der Reichhaltigkeit der hiesigen Kulturlandschaft entsprechend, 
ist die gesamte Bandbreite von Sparten, Formaten und Konstellationen der Förderwerberin-
nen und -werber zur Einreichung willkommen: wie beispielsweise unterschiedliche  
Vermittlungsformate, spekulative Ansätze, Community-Arbeit, Aktivitäten im öffentlichen 
oder digitalen Raum u.s.w., eingereicht von Einzelpersonen, Initiativen, aus der Freien  
Szene, von Institutionen oder universitären Einrichtungen.
Förderwerberinnen und -werber aus dem weiteren In- und Ausland ist eine Projekt-
einreichung möglich, sofern sie als Kooperationspartner/-in gemeinsam mit einem/r  
gleichwertigen Grazer Partner/-in auftreten.

4. GEOGRAFISCHES SETTING: STADT GRAZ

Graz ist die Landeshauptstadt der Steiermark und mit über 325.000 Bewohnerinnen  
und Bewohnern die zweitgrößte Stadt Österreichs.

128 Quadratkilometer Stadtfläche teilen sich auf siebzehn z. T. sehr unterschiedliche  
Bezirke auf, wie z.B. die Altstadt als Weltkulturerbe der UNESCO, die in Gentrifizierung  
befindliche ehemalige Fischer-Vorstadt „8020“, typische Siedlungsviertel sozialen  
Wohnbaus, traditionell bürgerliche Außenbezirke oder neu entstehende großflächige 
Wohnbauprojekt-Gebiete. 

Daher wird in Punkt 2 besonders auf Projekte in möglichst allen Bezirken hingewiesen.

Graz ist mit einem Bevölkerungsdurchschnittsalter von 41 Jahren eine vergleichbar  
„junge“ Stadt, deren Bevölkerungszuwachs in den kommenden 20 Jahren voraussichtlich 
mehr als 20 % betragen wird.
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5. WAS WIRD FINANZIERT?/KRITERIEN

Projekte aus Kunst und Wissenschaft, die sich mit dem beschriebenen Thema  
auseinandersetzen, können finanziell unterstützt werden. 

Die Förderkriterien orientieren sich grundsätzlich an jenen des Grazer Kulturförderungs-
modells sowie an den am Kulturserver (www.kultur.graz.at/kulturamt/5) einzusehenden 
Spartenkriterien. Eine Fördervergabe erfolgt grundsätzlich nach Aspekten der inhaltli-
chen Relevanz, Qualität, Innovation und gemäß der thematischen Schwerpunktsetzung. 
Aufgrund der Breite der Fragestellung und der angesprochenen Förderwerberinnen und 
-werber folgt daraus, dass es grundsätzlich kein Limit einer Einzelfördersumme gibt. Die 
verantwortliche Auswahl der geförderten Projekte durch den Programmbeirat erfolgt im Hin-
blick auf ein ausgewogenes und vielseitiges Gesamtprogramm und gemäß der budgetären 
Gesamtsituation. Die Finanzpläne der Projekte werden auf ihr Kostenbewusstsein überprüft. 
Ein angemessener Ko- und Eigenfinanzierungsgrad erhöht dabei die Chance einer Mittel-
zuteilung für Großprojekte.

Für alle Einreichungen müssen konkrete Angaben für etwaige Folgekosten angeführt sein. 
Dies betrifft sowohl die Instandhaltung von Kunst im öffentlichen Raum – auch die Funktions-
fähigkeit von Medienkunstwerken – als auch die Haftungsfrage und damit verbundene  
versicherungstechnische Absicherungen sowie den Abbau (Rückführung in den  
ursprünglichen Zustand).

Vorarbeiten, Materialkosten o. Ä. für Projekte können auch im Jahr 2019 finanziert werden, 
sofern sie mit Rechnungen belegt werden können. Dies ist im Subventionsformular in der 
„Begründung“ anzugeben. 

Dementsprechend ist es auch möglich, für Projektideen, die man bereits in die Mehrjahres-
förderung der Stadt Graz eingebracht hat, zusätzlich um Förderung aus dem Kulturjahr 
2020-Budget anzusuchen, sofern es sich um eine tatsächliche Erweiterung des ursprüngli-
chen Projektes handelt. Dies ist in den Einreichungsunterlagen plausibel darzustellen.

Vor dem Hintergrund des Motors des Grazer Kulturjahres 2020 als einer kulturellen 
Tätigkeit der Stadt für die Stadt sind explizit auch Akteurinnen und Akteure zur Teilnahme 
eingeladen, die keine Fördernehmerinnen oder -nehmer im Rahmen dieses Calls sind. Auch 
relevante, eigenfinanzierte Projekte können auf Empfehlung des Kulturjahrmanagers in das 
Gesamtprogramm aufgenommen und durch gemeinsame Bewerbung sichtbar gemacht 
werden.

Bei allen Ansuchen ist nachweislich auszuführen, dass geschlechterspezifische  
Bedürfnisse – unter Inklusion der Mehrfachdiskriminierung – berücksichtigt sind.
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6. UNTERLAGEN FÜR DIE EINREICHUNG

■  Subventionsformular Kultur bzw. Subventionsformular Wissenschaft der Stadt Graz:  
 
www.graz.at/cms/dokumente/10034077_7764352/ef10a78d/ 
Subventionsansuchen_Kulturamt_Kultur.pdf 
 
www.graz.at/cms/dokumente/10034077_7764352/fbd31673/ 
Subventionsansuchen_Kulturamt_wissenschaft.pdf

■  Projektbeschreibung (kurze Zusammenfassung, ca. 1.500 Zeichen)
■  Detaillierte Beschreibung auf max. zwei DIN-A 4 Seiten 
■  Skizze als visuelle Darstellung und örtliche Anforderungen (optional)
■  Zeitplan
■  Kooperationspartnerinnen und -partner
■  Kontaktperson, Verantwortliche und Webseiten
■  Kurzbiografie aller voraussichtlich involvierter Personen

7. EINREICHFRIST

Der Call ist vom 22. November 2018 bis zum 18. März 2019 offen.  
Die Bewerbungsfrist endet am 18. März 2019 um 12 Uhr MEZ.

Es wird gebeten die Einreichungsunterlagen per Post (für die Rechtzeitigkeit der  
Einreichungen gilt der Poststempel) oder per E-Mail (es gilt die Eingangszeit des  
Mailservers des Magistrats der Stadt Graz) zu übersenden:

Kulturamt der Stadt Graz/Kulturjahr 2020
Stigergasse 2
8020 Graz
Österreich

kulturjahr.2020@stadt.graz.at

http://www.graz.at/cms/dokumente/10034077_7764352/fbd31673/Subventionsansuchen_Kulturamt_wissenschaft.pdf
http://www.graz.at/cms/dokumente/10034077_7764352/fbd31673/Subventionsansuchen_Kulturamt_wissenschaft.pdf
http://www.graz.at/cms/dokumente/10034077_7764352/fbd31673/Subventionsansuchen_Kulturamt_wissenschaft.pdf
http://www.graz.at/cms/dokumente/10034077_7764352/fbd31673/Subventionsansuchen_Kulturamt_wissenschaft.pdf
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8. WAS BIETET DAS BÜRO „KULTURJAHR 2020“?

■    Informationsanlaufstelle 
■   Gesamt-PR für das Jahresprogramm,  

in dem die Einzelprojekte (bei Einhaltung der Fristen)  
in Drucksorten, Öffentlichkeitsarbeit, Online-Auftritt und  
Social Media gemeinsam beworben werden

■  Onlineplattform zur Suche möglicher lokaler  
Kooperationspartnerinnen und -partner

9. PROGRAMMBEIRAT ALS JURY FÜR DIE AUSWAHL DER PROJEKTE

Der Programmbeirat des Graz Kulturjahres 2020 sieht den Call als Impulsgeber für  
Projekte, die als innovative Beiträge zu genanntem Themenfeld gelten können. Gemäß  
des Gemeinderatsbeschlusses vom 5. Juli 2018 ist es die Aufgabe des Programmbeirates, 
anhand der Auswahl der Projekteinreichungen ein mit Blick auf die zeitliche und städte-
räumliche Dramaturgie relevantes und vielseitiges kulturelles Schwerpunktjahr zu setzen. 

Nach Vorprüfung aller einlangenden Projektanträge durch das Programm-Management 
(Formalprüfung) werden die Projektunterlagen an den Programmbeirat übermittelt.  
Der Programm-Manager kann auf Anregung von Mitgliedern des Programmbeirates  
eine Einladung zur Präsentation der Förderwerberinnen und –werbern vor dem  
Programmbeirat aussprechen.

Alle Projekte werden in den Sitzungen eingehend besprochen und bewertet.  
Die Programmierungsvorschläge werden über das Kulturamt dem Kulturstadtrat  
vorgelegt, der sie dem für Fördervergaben zuständigen Stadtsenat, sowie  
erforderlichenfalls dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorlegt. 
Mitglieder des Programmbeirates können keine eigenen Projekte einreichen.

Programmbeiratsmitglieder:
■  Mag. Christian Mayer (Vorsitzender)
■  Prof. Mark Blaschitz
■  Maga Annette Knoch
■  DI Günter Koberg
■  Maga Monika Pessler
■  Maga Bettina Steindl
■  DDr. Christoph Thun-Hohenstein
■  Darrel Toulon



10. KONTAKT, INFORMATIONEN, TEAM

Mag. Christian Mayer
Programm-Manager Graz Kulturjahr 2020 
Tel.: +43 316 872-4940

Sara Lesky
Büro Kulturjahr 2020
Tel.: +43 316 872-4941

Alexander Pipam, MA
Büro Kulturjahr 2020
Tel.: +43 316 872-4942

Kulturamt der Stadt Graz/Kulturjahr 2020
Stigergasse 2
8020 Graz
Österreich

kulturjahr.2020@stadt.graz.at

kultur.graz.at/2020

http://www.kultur.graz.at/
http://kultur.graz.at/2020/

